
Protokoll:

 

Auf Frage von RM Holl zu Abfallablagerungen im Bereich eines Grundstücks und im

Straßenraum abgestellter Einkaufswagen, erläutert Werkleiter Danne, dass die

Verwaltung bei Überfüllungen der Abfallgefäße Kontakt mit dem Eigentümer aufnimmt.

Bei Ablagerungen im Bereich eines Grundstücks ist es allerdings schwierig zu

beweisen, dass die Abfälle von den Bewohnern des in Rede stehenden Grundstücks

stammen. Einkaufswagen sind erst Abfall, wenn der bereitstellende Markt sein

Eigentum aufgeben will oder aufgegeben hat. Daher können nicht sofort Maßnahmen

ergriffen werden.

 

RM Bündgen weist in diesem Zusammenhang auf die Ablagerungen am Busparkplatz

in Güls hin und bittet hier tätig zu werden. RM Hollmann unterstützt die Bitte auch unter

Berücksichtigung, dass der Platz durch viele Wohnmobile genutzt wird.

 

Auf Frage von RM Altmaier erklärt Werkleiter Danne, dass die Kollegen, aber auch

Mitarbeiter des LBM, den Parkplatz an der Bundesstraße 9 in Stolzenfels reinigen.

 

Werkleiter Danne erläutert auf Frage von RM Knopp, dass die Reinigungspflicht der

Anwohner am Kirmesplatz in Kesselheim unverändert bleibt. 

 

Auf Frage von RM Holl berichtet Werkleiter Danne, dass es in einzelnen Straßen durch

parkende Fahrzeuge Schwierigkeiten bei der Leerung gibt. Von Seiten der Verwaltung

werden diese Stellen derzeit erfasst und nach Lösungen gesucht. 

 

Nachdem es hier keine weiteren Wortmeldungen gibt, schließt Bürgermeisterin Mohrs

die öffentliche Sitzung.

 

 




